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Sitzungstermine 2025 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  26.   07.  09.  24. 01. 05. 16. 

Hauptausschuss  12.    25.   17.   03. 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  19.     02.  10.   10. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege   27.   26.      11. 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz      05.   04.  20.  

Integrationsrat   12.      03.  19.  

Jugendhilfeausschuss   05.    03.     04. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss    07.         

Rechnungsprüfungsausschuss      30.     24.  

Schul- und Sportausschuss   20.      11.  13.  

Sozialausschuss   19.      03.  19.  

Stadtentwicklungsausschuss 22.   02. 14.   27.   26.  

Wahlausschuss             

Wahlprüfungsausschuss           18.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss    10.        04. 
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
 

1. Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2025 
 

1. Haushaltssatzung 
 

Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05. 
Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 26.02.2025 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

Ergebnis- und Finanzplan 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilden 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 205.493.630 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 228.858.798 EUR 
abzüglich globaler Minderaufwand von -1.718.759 EUR 
somit auf 227.140.039 EUR 
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im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 196.405.373 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 209.324.222 EUR 
(nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung          1.718.759 EUR) 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     3.683.082 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   24.121.271 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   40.438.189 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   24.351.517 EUR 

 
festgesetzt. 

 
§ 2 

Kreditermächtigungen für Investitionen 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

20.438.189 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

135.118.216 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 4 
Ausgleichsrücklage, Vortrag des Jahresfehlbetrages, allgemeine Rücklage 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen  
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 

14.555.896 EUR 
und 
 
der Vortrag des voraussichtlichen 
Jahresfehlbetrages wird auf 

7.090.513 EUR 
 

festgesetzt. 
 
Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt. 

 
§ 5 

Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen, 
werden dürfen, wird auf 

40.000.000 EUR 
festgesetzt. 
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§ 6 

Steuersätze 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
 

 

1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)        325 v. H. 
 

1.2. für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und 
 bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes 
 im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke) 

 
 

1300 v. H. 
 

1.3. für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des 
 Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind 
 (Grundsteuer B - Wohngrundstücke) 

 
 

650 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und haben 
hier rein deklatorischen Charakter. 
 

§ 7 
Nachtragssatzung 

 
Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum 
Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Als erheblich im Sinne des Erlasses einer Nachtrags-
satzung nach § 81 GO NRW werden festgelegt: 
 
§ 81 Abs. 2 Nr. 1 b GO NRW      7 %  
(erheblich höherer Fehlbetrag) der ordentlichen Aufwendungen 
 
 
§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW 
über- oder außerplanmäßige Aufwendungen       
über- oder außerplanmäßige Auszahlungen aus    7,5 Mio. € 
Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit  
über- oder außerplanmäßige Investitionsauszahlungen   
 

§ 8 
Budgets 

 
Die Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte aller Produkte je Dezernat 
werden zu einem Unterhaltungsbudget zusammengefasst.  
 
Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen und zahlungswirksame Erträge für stel-
lenbezogenen Personalkostenerträge aller Produkte werden zu einem Personalbudget zusammenge-
fasst.  
 
Alle anderen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Dezernates werden 
zu einem Budget zusammengefasst.  
 
Gemäß § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Saldo aus der 
Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes der o.g. Budgets verbindlich. 
 
Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind nicht zahlungswirksame Ertrags- und Auf-
wandsarten. 
 

§ 9  
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flexible Haushaltsführung 
 
Die Instrumente der Budgetierung der flexiblen Haushaltsführung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW 
werden genutzt. Die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer wird ermächtigt, die Durchführung der nach-
stehenden Regelungen für die Haushaltsausführung zu regeln: 
 
Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen können durch 
die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden bis zu einer Höhe 
von 100.000 €. 
 
Innerhalb eines Produktes können bei Mehrerträgen / Mehreinzahlungen die Aufwands-/ Auszahlungs-
ermächtigungen erhöht werden bis zu einer Höhe von 100.000 €. 
 
Innerhalb eines Produktes können konsumtive Aufwandsbudgets als Deckung zur Erhöhung investiver 
Auszahlungsbudgets verwendet werden. Den Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen 
gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.  
 

§ 10 
Überplanmäßige/außerplanmäßige  
Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW 
der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie 100.000 € überschreiten.  Buchungen im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten bleiben hiervon unberührt. Über über- und außerplanmäßige Mittelbereitstel-
lungen bis 100.000 €, die nicht innerhalb eines Budgets gedeckt sind, entscheidet die Stadtkämmerin/ 
der Stadtkämmerer.  
 
 

§ 11 
Ermächtigungsübertragungen 

 
Ermächtigungen für Aufwendungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haus-
haltsjahres verfügbar.  
 
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben längstens bis zum 
Ende des zweiten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar.  
 
Über Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer.   
 
Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die 
entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und 
die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar. 
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§ 12 

Stellenplan  
 

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beschäftigungsverhältnisse über befristete Verträge zu begründen. 
Der Ansatz für Personalaufwendungen ist einzuhalten.  
 
Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten/Beamtinnen mit ver-
gleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beam-
ten/Beamtinnen besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend an-
zupassen. 
 
Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Planstellen (ku-Vermerk) ist die Um-
wandlung in eine niedrigere Entgelt-/ Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden der betreffenden 
Planstellen vorzunehmen. 
 
Bei den im Stellenplan als künftig wegfallend bezeichneten Planstellen (kw-Vermerk) sind diese Stellen 
nach Freiwerden nicht wieder zu besetzen und entfallen. 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit ihren Anlagen wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Mett-
mann als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 27.02.2025 vorgelegt worden.  
 
Mit Verfügung vom 26.03.2025 hat der Landrat als untere Staatliche Verwaltungsbehörde die Kennt-
nisnahme der angezeigten Haushaltssatzung 2025 und ihren Anlagen schriftlich bestätigt 
 
Die nach § 75 Absatz 4 S. 1 GO NRW erforderliche Genehmigung des im Haushaltsjahr 2025 nach 
Abzug des eingeplanten globalen Minderaufwandes (§ 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW) und dem vollständigen 
Verzehr der Ausgleichsrücklage (-14.555.896 €) eingeplanten Vortrag des verbleibenden Jahresfehl-
betrages i. H. v. 7.090.513 € in das Jahr 2028 ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
mit Verfügung vom 26.03.2025 erteilt worden. 
 
Die nach § 84 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung der vorgesehenen Vorträge von Verlus-
ten der Haushaltsjahre 2026 (-31.340.698 €), 2027 (-32.724.940 €) und 2028 (-37.765.990 €) zulasten 
der Jahre 2029-2031 ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 
26.03.2025 erteilt worden. 
 
Entsprechend § 80 Abs. 6 GO NRW, wird die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen im Anschluss an die 
öffentliche Bekanntgabe bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses im Rathaus der Stadt 
Hilden, Am Rathaus 1, Amt für Finanzservice, zur Einsichtnahme bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses verfügbar gehalten und ist auf der Homepage der Stadt Hilden unter 
https://www.hilden.de/de/stadt-rathaus/buergerservice/wichtige-anlaufstellen/steuern-gebueh-
ren/haushalt/ im Internet verfügbar. 
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Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Hilden, 01.04.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachung der Stadtwerk Hilden GmbH 
 

2. Änderung der Ergänzenden Bedingungen zu der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 
und der Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Hilden GmbH zu der Niederspannungsan-
schlussverordnung (NAV) 
 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir als Grundversorger verpflichtet, Änderungen in unse-
ren Ergänzenden Bedingungen öffentlich bekannt zu machen. 
 
Nachfolgend finden Sie die neuen, ab dem 1. Mai 2025 gültigen Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerke Hilden GmbH zu der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und die Ergänzenden Be-
dingungen der Stadtwerke Hilden GmbH zu der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV). 
 
Hilden, den 01.04.2025 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer 
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